(bürgernahe Dienstleistungsverwaltung 
Die bürgernahe Dienstleistungsverwaltung zeichnet sich nach Auffassung der Linkspartei vor allem dadurch aus, dass

· alle Verwaltungsleistungen vom erforderlichen Aufwand, den Verfahren und den Gebühren her unter dem Aspekt gestaltet werden, wie sie am einfachsten, schnellsten und qualitativ am besten für die Verbraucher – also die Einwohnerinnen und Einwohner, die Wirtschaft, die Vereine und Institutionen – sind,

· sich die organisatorischen Bedingungen (Sprechzeiten, Wartezeiten, die Sprache der Verwaltung usw.) den Bedürfnissen ihrer „Kunden“ anpassen,

· für besonders oft nachgefragte Leistungen Garantien und Regressverpflichtungen angeboten werden,

· zentrale Anlaufstellen – vor allem Bürgerämter und für die Wirtschaft – geschaffen werden, die möglichst alle Leistungen anbieten, die besonders häufig nachgefragt werden, bzw. die die entsprechenden Anträge nach dem Prinzip bearbeiten, dass die Akten und nicht die Bürger laufen sollen,

· immer mehr Verwaltungsleistungen online zur Verfügung stehen, einschließlich elektronischer Unterschrift und Bezahlmöglichkeit,

· zumindest die Internetangebote immer mehr nach zusammenhängenden Lebenslagen gestaltet sind,

· die Internetauftritte der Verwaltung bedarfsgerecht und barrierefrei sind sowie schnell und einfach alle Informationen bieten, die für einen Behördengang benötigt werden,

· in jedem Bezirk mindestens ein mobiles Bürgeramt existiert, womit die Verwaltung in entlegene Ortsteile, in Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen, aber auch in Betriebe, Hochschulen und Einkaufseinrichtungen gehen und dort ein komplettes Bürgeramtsangebot vorhalten kann.

Berlin ist in dieser Hinsicht auf einem guten Weg. Konkretes dazu unter

www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/
Warum ein 4. Verwaltungsreformgesetz?

( Am 27. Oktober 2005 hat das Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, PDS und Bündnis 90/Die Grünen das 4. Verwaltungsreformgesetz beschlossen. Warum ein solches Gesetz? 

( Vor mehr als fünf Jahren hatte das Abgeordnetenhaus das Verwaltungsreform-Grundsätzegesetz (VGG) beschlossen. Das war das 3. Gesetz zur Berliner Verwaltungsreform. Während im 1. Verwaltungsreformgesetz einige Aufgabenübertragungen im Baubereich und im 2. Verwaltungsreformgesetz die Verlagerung ganzer Aufgabengruppen von der Hauptverwaltung auf die Bezirksverwaltungen geregelt wurden, befasste sich das 3. Gesetz mit dem grundsätzlichem Anliegen sowie mit den Grundprinzipien eines modernen Verwaltungshandelns. 

( Dabei wurde seinerzeit der Versuchung nicht widerstanden, alles möglichst genau und kleinteilig zu regeln. Das hatte in der Praxis dazu geführt, dass die dort vorherrschenden konkreten Bedingungen oftmals eine Durchsetzung dieser genauen Regelungen nicht möglich machten. Damit konnte auch kaschiert werden, dass in nicht wenigen Fällen Leitungen nicht bereit waren, den Arbeitsstil zu ändern, sondern diese Unwilligkeit zur Veränderung konnte hinter der Tatsache versteckt werden, dass konkrete Verhältnisse ein neues Verwaltungshandeln mit dieser oder jener kleinteilig geregelten Stoßrichtung erschwerten oder schwer möglich machten. 

( Zudem haben sich in Durchsetzung vor allem des VGG neue Erfordernisse ergeben. Zugleich hat sich die Experimentierklausel, wonach in den Bürgerämtern die Allzuständigkeit (alle Mitarbeiter erledigen alle anfallenden Aufgaben) möglich ist, in der Praxis als Normalität durchgesetzt. Dafür aber sollte der Weg für neue Erprobungen eröffnet werden. So sind Abweichungen von vereinbarten Organisationsstrukturen möglich, wenn es der kundennahen Erbringung von Dienstleistungen dient.

( Schließlich ist die bisherige Regelung, dass Führungskräfte mit Ergebnisverantwortung fünf Jahre auf Probe eingestellt werden müssen und dass dann ein neues Ausschreibungsverfahren stattfindet, bei dem die Amtsinhaber auf Probe sich bewerben können, vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof gescheitert. Deshalb musste eine Regelung gefunden werden, die sowohl dem Beamtenrecht als auch dem Gleichstellungsgebot von Beamten und Angestellten in der gleichen Funktion entsprach.

( In Umsetzung dessen werden im 4. Verwaltungsreform-Gesetz die kleinteiligen und penibel-genauen Einzelregelungen zurück genommen und durch zu erreichende Eckdaten und Rahmenwerte ersetzt. Damit erhöht sich die Verbindlichkeit des Anliegens, weil nun nicht mehr „die konkreten Bedingungen“ angeführt werden können, die die Durchsetzung einer ganz genauen und im Detail geregelten Aufgabenstellung verhindern. Jetzt ist ein Zielwert gesetzt, und er muss im Rahmen dezentraler Fach- und Ressourcenverantwortung in jeder Verwaltung umgesetzt werden. 

+ In diesem Sinne wird zwar die strukturell-funktionale Aufteilung in Leistungs- und Verantwortungszentren und Serviceeinheiten beibehalten; es obliegt aber der konkreten Verwaltung, ob sie mehrere Serviceeinheiten bildet oder deren festgelegte Rahmenaufgaben bündelt. Auch die Steuerungsdienste werden beibehalten, aber wenn es bestimmte strukturelle Besonderheiten der Behörde verlangen, kann die Steuerungsfunktion auch anderen Organisationseinheiten übertragen werden.

+  Zielvereinbarungen können eine Laufzeit bis zu fünf Jahren haben, müssen dann aber in einzelne und abrechenbare Jahresscheiben unterteilt werden.  

+ Wichtige Momente der Qualitätskontrolle und der Mitarbeiterführung – wie Kundenmonitore, Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche, Führungsfeedbacks u. a. – sollen weiterhin regelmäßig stattfinden, aber die bisherigen engen Zeiträume sind auf Grund praktischer Erfahrungen deutlich erweitert worden.    

+  Die Auswahlverfahren bei Personalentscheidungen sollen weiterhin durch effektive Methoden (Auswahlinterviews, strukturierte Auswahlgespräche, gruppenbezogene Auswahlverfahren) charakterisiert sein und dokumentiert werden, aber die Entscheidung über deren konkrete Ausgestaltung soll eigenständig und in Abhängigkeit von der jeweiligen Aufgabe und Personallage getroffen werden können. 

+ Mit dem 4. Verwaltungsreformgesetz wird auch davon abgegangen, überall einheitliche Sprechzeiten einführen zu wollen. Was einst so logisch klang, hat sich in der Praxis nicht bewährt, weil z.B. der Bedarf nach Früh- oder Spätsprechstunden überall anders ist. Jetzt ist der Rahmen „Orientierung an den Kundenbedürfnissen“ gesetzt, es werden Mindestöffnungszeiten vereinbart, aber wie sie aufgeteilt werden, soll vor Ort entschieden werden. Angesichts der Tatsache, dass inzwischen weit reichende weitere Möglichkeiten von Behördenkontakten (per Internet, das vor der Einführung stehende Berlin-Telefon, die automatische Voice-Auskunft, das mobile Bürgeramt) erschlossen sind, verspricht diese Regelung eine weitaus größere Kundennähe als von vornherein einheitlich festgelegte Sprechzeiten.  

( Neu eingeführt wird die Experimentierklausel, nach der Behörden von allen berlinweit beschlossenen Verwaltungsgliederungs-Richtlinien abweichen können, wenn sie im Interesse einer ressortübergreifenden bürgerorientierten Leistungserbringungen zusammenhängende Leistungen nach dem Lebenslagenprinzip bündeln wollen und dafür Verwaltungen umstrukturieren müssen.

( Ebenfalls neu ist, dass sonnabends in mindestens einem zentral gelegenen Bürgeramt von 9 bis 14 Uhr geöffnet sein muss und dass das Personal dafür von allen Bezirken im regelmäßigen Wechsel zu stellen ist, sofern diese nicht selbst eine Samstags-Sprechstunde anbieten. Das galt früher für den Meldestellenbereich, nämlich als die Meldestellen noch nicht in die Bezirke übertragen worden waren. Jetzt gilt das für alle Aufgaben (einschließlich der Meldestellenangelegenheiten) der Bürgerämter, die zudem aufgefordert sind, möglichst viele Dienstleistungen abschließend zu erbringen.

( Ebenfalls Pflicht ist es geworden, eine Organisationseinheit für Wirtschaftsberatung und Wirtschaftsförderung zu bilden. Dabei lässt das Gesetz z.B. den Bezirken Spielräume z.B. für die Zusammenführung aller Anlaufstellen (front-office-Bereiche), die es mittlerweile in den Bezirken gibt.

( Bei der Einstellung von Führungskräften mit Ergebnisverantwortung ist es zu einer Anpassung an das geltende Beamtenrecht gekommen. Die Probezeit beträgt zwei Jahre, und diese zwei Jahre sind intensiv zu nutzen, um die Befähigung der auf Probe eingestellten Führungskräfte zu beurteilen. Für die Fälle, da Zweifel an der Befähigung erwachsen, sind die Pflicht zur regelmäßigen Information der Betreffenden sowie die Möglichkeit des vorzeitigen Abbruchs der Probezeit eröffnet worden. Angestellte werden nicht schlechter gestellt, sondern unterliegen dem gleichen Verfahren.

( Mit dem 4. Verwaltungsreformgesetz werden auch Abgeordnetenhaus und BVV in die politische Pflicht für die Steuerung des Prozesses der Verwaltungsreform genommen:

+  Die bisherige automatische Berichtspflicht durch den Senat wird dadurch ersetzt, dass der Senat dem Abgeordnetenhaus jährlich zum 31. Oktober über die Umsetzung des Gesetzes zu berichten hat, wenn das Abgeordnetenhaus dafür bis zum 30. Juni einen konkreten Frage- und Problemkatalog vorgelegt hat. Auch davon erhoffen wir uns eine deutliche Qualifizierung dieser Berichte zur politischen Steuerung der Verwaltungsreform durch das Landesparlament. Allerdings wird das Abgeordnetenhaus auch in die Pflicht genommen, seine Bedürfnisse zu artikulieren, denn ohne den Frage- und Problemkatalog muss kein Bericht erstellt werden.    

+  Die Bezirksverordnetenversammlung ist über abzuschließende Zielvereinbarungen zu unterrichten (bisher nur über abgeschlossene Zielvereinbarungen). Damit ist der Einfluss der Politik gesichert, wenn z.B. in den Zielvereinbarungen zu wenig auf die Bedürfnisse der Öffentlichkeit (Kundinnen und Kunden) Bezug genommen wird.

( Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich das 4. Verwaltungsreformgesetz auszeichnet durch

+klare zentrale und gesamtstädtische Rahmensetzungen, die in dezentraler Fach- und Ressourcenverantwortung zu realisieren sind, 

+weit reichende neue Möglichkeiten zur bürgernahen Dienstleistungserbringung,

+eine höhere Verantwortung für die politische Steuerung dieses Prozesses durch Abgeordnetenhaus und BVV. 

Der Wortlaut des Gesetzesantrages ist unter www.parlament-berlin.de/adis/citat/VT/15/DruckSachen/d153888.pdf nachzulesen.
Qualitätszusagen und Regressverpflichtungen für Verwaltungsdienstleistungen

Das wäre ein weiterer und für Berlin neuer Schritt im Projekt „Bürgernahe Verwaltungsarbeit“. Kurz gefasst, geht es um Folgendes:

1. Zu bestimmten Dienstleistungen, die besonders häufig nachgefragt und beansprucht werden, gibt es klare und verbindliche Qualitätszusagen nach dem Modell „Wenn Sie alle erforderlichen Unterlagen einbringen, garantieren wir Ihnen, dass Ihr Anliegen in drei Tagen realisiert ist.“ Selbstverständlich könnten auch weitere Qualitätsaussagen – in Abhängigkeit vom jeweiligen Produkt – getroffen werden.

2. Vor allem in Braunschweig, wo dieser Weg bereits zu beschreiten begonnen wurde, wird die Qualitätszusage mit einer Regressverpflichtung verbunden: „Wenn wir diese Qualitätszusage nicht einhalten können, wird Ihnen der Bescheid / die Genehmigung / Dokument… per Boten nach Hause gebracht.“ Selbstverständlich sind weitere Regressverpflichtungen möglich bis hin zur Aussage, dass man dann weniger Gebühren zahlen muss.

3. Es würde Sinn machen, ein solches Verfahren z.B. mit fünf bis sechs Leistungen der Bürger-ämter, der Ordnungsämter sowie der Anlaufstellen für die Wirtschaft zu starten und dann schrittweise auszuweiten. Auch hier weisen die Bezirksverwaltungen Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick mit ihrer ausgewiesenen Dienstleistungsqualität; dem ausgebauten front-office-System sowie den leistungsstarken Bürgerämtern beste Voraussetzungen auf.

